
Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der MTU Aero Engines

Holding AG gemäß § 161 Aktiengesetz zum Deutschen Corporate

Governance Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der MTU Aero Engines Holding AG erklären, dass den
vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesan-
zeigers bekannt gemachten Empfehlungen und Anregungen der „Regierungskom-
mission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 26. Mai 2010
entsprochen wurde und wird. Vorstand und Aufsichtsrat der MTU Aero Engines Hol-
ding AG beabsichtigen, diese auch in Zukunft einzuhalten. Lediglich in einem Punkt
weicht MTU von den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex
ab:

Ausgestaltung der Vergütung des Aufsichtsrats (Ziffer 5.4.6 Abs.2 des Kodex)

Von einer erfolgsorientierten Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird abge-
sehen. Wir sind der Auffassung, dass eine feste Vergütungsregelung angemessen ist
und darüber hinaus nicht an den Erfolg des Konzerns geknüpft werden sollte. Unse-
res Erachtens ist eine erfolgsorientierte Vergütung nicht geeignet, die Kontrollfunkti-
on des Aufsichtsrats zu fördern.

München, im Dezember 2010

Für den Vorstand Für den Aufsichtsrat

Egon Behle Klaus Eberhardt
Vorsitzender Vorsitzender


